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Wir kommen nun zu den Punkten 1 und 6 der Ta-
gesordnung:

Erste Lesung des von der CDU-Landtagsfrak-
tion und der SPD-Landtagsfraktion einge-
brachten Gesetzes zur Regelung eines Kos-
tenfolgeabschätzungs- und Beteiligungsver-
fahrens gemäß Artikel 120 der Verfassung
des Saarlandes (Konnexitätsausführungsge-
setz Saarland - KonnexAG SL) (Drucksache
15/1898)

Zweite und Dritte Lesung des Gesetzes zur
Änderung der Verfassung des Saarlandes
und des Kommunalselbstverwaltungsge-
setzes (Drucksache 15/1537) (Abänderungs-
anträge: Drucksachen 15/1879, 15/1903 und
15/1905)

Zur Begründung des Konnexitätsausführungsge-
setzes, Drucksache 15/1898, erteile ich Frau Abge-
ordneter Ruth Meyer das Wort.

Abg. Meyer (CDU):
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und
Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Heute lö-
sen wir ein Versprechen ein, das wir unseren Kom-
munen im Zuge des Kommunalpaktes vor einem
Jahr gegeben haben, denn heute stellen wir unseren
Kommunen ein Instrument zur Verfügung, das sie
sich schon lange wünschen.

Die Rede ist vom strikten Konnexitätsprinzip. Es er-
weitert und konkretisiert den Konnexitätsgrundsatz,
der bis dato recht allgemein gehalten war. Er steht
seit Anfang der Neunzigerjahre in Artikel 120 der
saarländischen Verfassung mit folgendem Wortlaut:
„Das Land sichert den Gemeinden und Gemeinde-
verbänden die zur Durchführung der übertragenen
Aufgaben erforderlichen Mittel.“ Es geht bei dem
Thema Konnexität um die Frage, unter welchen Vor-
aussetzungen und zu welchen Konditionen eine hö-
here Ebene im Staatsaufbau einer nachgeordneten
Ebene eine Aufgabe übertragen kann und in welcher
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Weise für finanziell belastende Aufgaben ein ent-
sprechender finanzieller Ausgleich erfolgt.

Ich will vorausschicken, auch unter der bisherigen
Konnexitätsregelung haben wir sorgsam und fair
darauf geachtet, unseren Kreisen, Städten und Ge-
meinden nicht zu viel zuzumuten, sei es, dass das
Land den Kommunen teure Aufgaben abgenommen
hat, etwa im Zuge der Hesse-Reform, sei es, dass
es ihnen für die Erledigung bestimmter Aufgaben
Pauschalen zahlt oder Leistungen erstattet oder
ganze Programme auflegt, die eine finanzielle Entla-
stung der Kommunen zum Inhalt haben. Vom Kom-
munalen Entlastungsfonds über den Kommunalpakt
bis zur vollständigen Übernahme der Kosten von
Asylbewerbern im Verfahren gibt es viele Beispiele,
die allesamt belegen, eine kommunalfreundliche Po-
litik ist auch unabhängig von einem strikten Konnexi-
tätsprinzip möglich und wird von uns selbstverständ-
lich praktiziert.

Genauso gilt aber auch: Ein striktes Konnexitätsprin-
zip ist noch lange kein Garant dafür, dass eine Re-
gierung im Sinne ihrer Kommunen agiert. Bestes
oder besser gesagt schlechtestes Beispiel dafür ist
das Mutterland der Regelung, an der wir uns heute
mit dem Konnexitätsausführungsgesetz orientieren,
nämlich Nordrhein-Westfalen. Die haben etwa die
eben erwähnte Übernahme der Kosten im Asylbe-
werberverfahren für die Kommunen nämlich nicht
geleistet. Es war ja der ausdrückliche Wunsch unse-
rer kommunalen Ebene, eine rechtliche Regelung
nach dem Vorbild von Nordrhein-Westfalen zu erhal-
ten. Wir sagen Ihnen heute zu: Wir übernehmen die
nordrhein-westfälischen Rechtsgrundlagen der Kon-
nexität wirkungsgleich, aber wir behalten selbstver-
ständlich den fairen Umgang mit unseren Kreisen,
Städten und Kommunen bei.

(Beifall von den Regierungsfraktionen.)

Das Konnexitätsausführungsgesetz, das wir Ihnen
heute vorschlagen, beinhaltet sozusagen die Erfül-
lung des Verfassungsauftrags, den wir heute parallel
und abschließend kodifizieren werden. Die wichtig-
sten Inhalte will ich Ihnen kurz vorstellen und dabei
verdeutlichen, wie wir einen stringenteren Kosten-
ausgleich im Zuge der Aufgabenübertragung an un-
sere Kommunen handhabbar machen wollen. Zu-
nächst einmal haben wir den Kommunen im Verfas-
sungstext und Ausführungsgesetz zugesichert, dass
jegliche Aufgabenübertragung und -änderung vorab
auf ihre finanziellen Auswirkungen auf der kommu-
nalen Ebene zu untersuchen ist. Das gilt für die
Neuübertragung von Aufgaben per Gesetz, das gilt
aber genauso für jede Änderung bereits übertrage-
ner Aufgaben, was ja häufig auch per Rechtsverord-
nung geschieht.

Der damit ausgelöste Prozess von der Kostenermitt-
lung bis zu einer einvernehmlichen gesetzlichen

Kostenausgleichsregelung ist nachvollziehbar auf-
wendig. Daher sollte es jedem einleuchten, dass wir
sicherstellen müssen, dass nicht jede kleine Zusatz-
aufgabe, überspitzt jede Kopie mehr, die aufgrund
eines Gesetzes auf kommunaler Ebene gefertigt
werden muss, diesen Prozess auslöst. Der Antrag
der LINKEN, dieses Wesentlichkeitskriterium aus
dem Gesetz zu streichen, kommt einem Bürokratie-
monster gleich und ist sachfremd. Es würde auch
den Gesetzgebungsprozess nachhaltig lähmen.

Die Wesentlichkeitsschwelle i s t wesentlich, meine
Damen und Herren! Deshalb muss sie auch definiert
werden, zumal wir die Schwelle für eine signifikante
jährliche Zusatzbelastung mit durchschnittlich 25
Cent pro Einwohner einer Gemeinde oder aller be-
troffenen Gemeinden im Durchschnitt beziehungs-
weise 250.000 Euro landesweit durchaus tief ange-
setzt haben. Konkret wird damit für die meisten un-
serer Gemeinden eine jährliche Nettomehrbelastung
von 2.000 bis 4.000 Euro bereits konnexitätsrele-
vant. 2.000 bis 4.000 Euro im Jahr ist nicht viel, es
ist aber nicht unwesentlich, diese Schwelle ist vor al-
lem eines, sie ist fair.

Damit die Kommunen sicher sein können, dass kei-
ne Regierung mit einer Salamitaktik, also einer
scheibchenweise Rechtsetzung unterhalb der We-
sentlichkeitsschwelle die Konnexität aushebeln
kann, haben wir weiterhin in § 2 Abs. 5 geregelt,
dass Gesetze, die in einem inhaltlichen Zusammen-
hang stehen und innerhalb einer Legislaturperiode
verabschiedet werden, auch in ihren finanziellen
Auswirkungen addiert werden und somit in der Sum-
me Konnexität auslösen können. Es gilt dabei das
Nettoprinzip: Belastung gleich Zusatzlast bei effizi-
enter Aufgabenorganisation minus Entlastung durch
Einnahmemöglichkeiten und Erstattungen.

Diese Formel greift allerdings nicht erst bei der Be-
rechnung der Kostenfolgen. Es war uns vielmehr
wichtig, bereits im Ansatz bei jeder unsere Kommu-
nen belastenden Regelung unsere Ministerien dazu
anzuhalten, gleichzeitig in ihrem Verantwortungsbe-
reich zu schauen, ob und inwiefern sie an anderer
Stelle für Entlastung sorgen können, also quasi ana-
log einer Ökobilanz permanent die Belastung der
Kommunen durch landesrechtlichen Auftrag mit zu
bedenken und sozusagen ein intraministerielles
Kommunalkonto zu führen, innerhalb dessen sinn-
volle Ausgleichsmaßnahmen verbucht werden kön-
nen. Damit kann dann gegebenenfalls eine gesetzli-
che Kostenausgleichsregelung entfallen. Andernfalls
ist gleichzeitig mit jeder die Kommunen belastenden
Rechtsetzung per Gesetz die Frage zu klären, wo
und wie der finanzielle Ausgleich erfolgt - innerhalb
des materiellen Gesetzes selbst oder in einem ande-
ren, beziehungsweise eigenen Gesetz.

Damit Ministerien und Kommunen bei der Umset-
zung dieses neuen Prinzips kompetent unterstützt
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werden, wollen wir beim Innenministerium eine Kon-
nexitätsstelle einrichten. Diese hat vor allen Dingen
beratende und koordinierende Funktion. Nicht zu-
letzt werden wir in dem gesamten Verfahren natür-
lich auch unsere kommunalen Spitzenverbände be-
teiligen. Diese Beteiligung stellen wir mit Verfas-
sungsrang sicher. Sie sieht ein gestuftes Verfahren
vor, indem man versucht, sich auf eine Kostenaus-
gleichsregelung zu verständigen. Gelingt dies nicht,
soll ein Gutachten die sachlich korrekten Berech-
nungsgrundlagen für einen Kostenausgleich klären.
Nordrhein-Westfalen hat übrigens dieses Gutachten
lediglich mit einer Kann-Vorschrift verankert.

Bei Gesetzesvorhaben aus der Mitte des Parlamen-
tes ist das eben geschilderte umfangreiche Vorver-
fahren so nicht möglich. Es würde unsere Gesetzge-
bungskompetenz als Abgeordnete und Fraktionen
auch in unzulässiger Weise einschränken. Dennoch
müssen natürlich auch Fraktionsentwürfe am Ende
die gleichen Konnexitätsanforderungen wie Regie-
rungsentwürfe erfüllen. Von daher empfiehlt es sich
hier wie da, frühzeitig das Gespräch mit unseren
kommunalen Spitzenverbänden zu suchen und Kos-
tenfolgen realistisch abzuschätzen. Sofern Frakti-
onsentwürfe die Erste Lesung passieren, werden im
Zuge des internen Anhörungsverfahrens dann ohne-
hin die entsprechenden Experten hinzugezogen und
müssen bei Überschreitung der Schwelle geeignete
Ausgleichsregelungen gefunden werden.

So weit die Erläuterung der wichtigsten Regularien,
mit denen wir künftig eine vorsichtige Aufgabenbe-
lastung und eine faire Kostenentlastung für unsere
Kommunen über das Konnexitätsausführungsgesetz
festschreiben wollen. Es war uns wichtig, diese Kon-
kretisierung der Verfassungsnorm gleichzeitig mit
der Verfassungsänderung vorzulegen, damit hier
von Anfang an Klarheit herrscht und transparent ist,
was wir wie regeln möchten.

Wenn es ums Geld geht, dann sind vertrauensvolle
Partner gefragt. Und wenn es um das Geld unserer
Kommunen geht, können wir nicht sorgsam und ver-
antwortungsvoll genug agieren. Denn wenn jede
Entscheidung einer höheren Ebene, die Finanzwirk-
samkeit auf einer darunter liegenden Ebene entfal-
tet, die häufig die auf Kante genähten kommunalen
Haushaltsplanungen bereits zunichte machen kann,
dann ist es durchaus nachvollziehbar, wenn wir den
Konnexitätsgrundsatz stringenter und damit einklag-
bar in der Verfassung verankern wollen. Wer bes-
tellt, soll auch bezahlen. Das war der Wunsch unse-
rer Kommunen. Diesem Wunsch kommen wir heute
nach: Versprochen - gehalten.

(Beifall bei den Regierungsfraktionen.)

Meine Damen und Herren, es ist nun ausreichend
Zeit, die vorgeschlagenen Regelungen des Konnexi-
tätsausführungsgesetzes mit allen Beteiligten im zu-

ständigen Ausschuss zu beraten. Hierzu bitte ich
das Plenum um Zustimmung in Erster Lesung.
Gleichzeitig bitte ich um abschließende Zustimmung
zur Änderung der Verfassung in Artikel 120 sowie
Artikel 66 Abs. 1. Dazu wird die Kollegin Petra Berg
später noch Ausführungen machen. - Vielen Dank.

(Beifall bei den Regierungsfraktionen.)

Präsident Meiser:
Zur Berichterstattung über die Beratungen des Ge-
setzentwurfes zur Änderung der saarländischen Ver-
fassung und des KSVG, Drucksache 15/1537, im
Ausschuss erteile ich der Ausschussvorsitzenden,
Frau Abgeordneter Christiane Blatt, das Wort.

Abg. Blatt (SPD), Berichterstatterin zum Gesetz-
entwurf Drucksache 15/1537:
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten
Damen und Herren! Der von der CDU-Landtagsfrak-
tion und der SPD-Landtagsfraktion eingebrachte Ge-
setzentwurf wurde vom Plenum in seiner 41. Sitzung
am 13. Oktober 2015 in Erster Lesung mit der not-
wendigen Zweidrittelmehrheit mehrheitlich - bei Zu-
stimmung der Koalitionsfraktionen, Ablehnung der
Fraktionen DIE LINKE und PIRATEN sowie bei Ent-
haltung der Fraktion BÜNDNIS 90/GRÜNE - ange-
nommen und zur weiteren Beratung an den zustän-
digen Ausschuss für Justiz, Verfassungs- und
Rechtsfragen sowie Wahlprüfung überwiesen.

Der Gesetzentwurf enthält zwei Regelungskomple-
xe. Zum einen soll die Fünf-Prozent-Sperrklausel bei
Landtagswahlen, wie in den Bundesländern Bayern,
Berlin, Bremen, Niedersachsen und Thüringen, un-
mittelbar in der Landesverfassung verankert werden.
Das Ziel ist die nachhaltige Sicherung und Stärkung
der Funktionsfähigkeit des Landtages. Es soll insbe-
sondere gesichert werden, dass auch künftig sowohl
die Regierungsbildung als auch deren Stabilität bis
zum Ende einer Legislaturperiode nicht durch zu
große Aufsplitterung der Wählerstimmen gefährdet
wird.

Zum anderen soll ein striktes Konnexitätsprinzip zu-
gunsten der kommunalen Ebene des Saarlandes in
der Verfassung verankert werden. Hiermit soll der
Haushaltslage der Kommunen Rechnung getragen
werden, indem Mehrbelastungen, die den Kommu-
nen durch Aufgabenübertragungen zufallen, finanzi-
ell ausgeglichen werden müssen.

Der Ausschuss für Justiz, Verfassungs- und Rechts-
fragen sowie Wahlprüfung hat unter Hinzuziehung
des Ausschusses für Inneres und Sport am 17. März
2016 eine umfangreiche Anhörung, insbesondere
zur Frage der Konnexität, durchgeführt. Seitens der
angehörten Verbände wurde eine ausdrückliche Auf-
nahme der Übertragung auf dem untergesetzlichen
Wege als Anwendungsfall angeregt. Ein entspre-
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chender Abänderungsantrag der Koalitionsfraktio-
nen wurde in der Ausschusssitzung am 30. Juni
2016 mehrheitlich - bei Zustimmung der Koalitions-
fraktionen und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN, Enthaltung der PIRATEN-Landtagsfraktion
und Ablehnung der DIE LINKE-Landtagsfraktion -
angenommen. Weitergehende Abänderungsanträge
der Fraktionen DIE LINKE und PIRATEN wurden
mehrheitlich abgelehnt.

Der Ausschuss hat in seiner 96. Sitzung am 30. Juni
2016 mehrheitlich - bei Zustimmung der Koalitions-
fraktionen und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN sowie Ablehnung der DIE LINKE-Landtagsfrak-
tion und der PIRATEN-Landtagsfraktion - die Annah-
me in Zweiter und letzter Lesung empfohlen. - Vie-
len Dank.

(Beifall bei den Regierungsfraktionen.)

Präsident Meiser:
Ich eröffne die Aussprache. - Das Wort hat für die
Fraktion DIE LINKE Frau Abgeordnete Birgit Huon-
ker.

Abg. Huonker (DIE LINKE):
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und
Herren! Wir behandeln mit den vorliegenden Ge-
setzentwürfen sowie Änderungsanträgen die Ände-
rung der Verfassung des Saarlandes und des Kom-
munalselbstverwaltungsgesetzes mit der Einführung
des Konnexitätsprinzips. Vorausgegangen waren ei-
ne ausführliche Evaluation zur Fünf-Prozent-Sperr-
klausel und die Anhörung zahlreicher Experten. Dies
begrüßen wir an dieser Stelle ausdrücklich.

Wir sind uns sicherlich alle einig - das wurde im Aus-
schuss sehr deutlich -, dass wir keinerlei Probleme
mit der Einführung der Fünf-Prozent-Sperrklausel
haben. Allerdings lehnen wir die Zementierung die-
ser Fünf-Prozent-Klausel in der Verfassung des
Saarlandes strikt ab. Das Landtagswahlgesetz reicht
hierfür vollkommen aus.

(Beifall von der LINKEN.)

Eine Festschreibung in der Verfassung widerspricht
eklatant der Flexibilität zur Reaktion auf die Verän-
derung politischer Verhältnisse, die der Verfas-
sungsgerichtshof des Saarlandes eingefordert hatte.
In seinem Urteil vom 29. September 2011 führt er
unter anderem aus: „Der Gesetzgeber ist im Hinblick
auf die beachtliche Einschränkung der Erfolgswert-
gleichheit (…) durch die Fünf-Prozent-Klausel ver-
pflichtet, eine die Wahlgleichheit und Chancen-
gleichheit berührende Norm des Wahlrechts zu
überprüfen und gegebenenfalls zu ändern, wenn die
verfassungsrechtliche Rechtfertigung dieser Norm
durch neue Entwicklungen infrage gestellt wird.“
Meine Damen und Herren, die Fünf-Prozent-Hürde

in der Verfassung zu verankern, widerspricht diesem
Gebot!

(Beifall von der LINKEN.)

Im gesamten Bundesgebiet gibt es diese Regelung
nur in wenigen Bundesländern, unter anderem in
Bayern; wir haben es gerade gehört. Besonders in-
teressant finde ich aber, dass bei allen Verfassungs-
änderungen in Bayern - man höre und staune -
Volksentscheide Pflicht sind! Das heißt, jeder Be-
schluss des Bayerischen Landtags auf Verfassungs-
änderung muss dem Volk zur Entscheidung vorge-
legt werden. Und im Saarland traut man dem eige-
nen Volk nicht. Schlimmer noch! Nicht nur, dass die
Fünf-Prozent-Hürde ohne Not mit Zweidrittel-Mehr-
heit der Großen Koalition in die Verfassung soll,
nein, die Hürden für Volksentscheide sind im Saar-
land im Gegensatz zu Bremen und Bayern auch
noch so hoch, dass sie gar nicht zu schaffen sind.
Meine Damen und Herren, das ist die bittere Reali-
tät. Das ist Arroganz der Macht und Besitzstands-
wahrung. Das ist ganz bestimmt nicht der Wille der
saarländischen Bevölkerung.

(Beifall von der LINKEN.)

Zum Konnexitäts-Prinzip. Wir begrüßen dies aus-
drücklich, denn wir haben im Landtag immer deutlich
gemacht, wer etwas bei den Kommunen bestellt, der
soll auch dafür zahlen. Das heißt, wer die Kommu-
nen mit zusätzlichen Aufgaben betraut, muss auch
die dafür entstehenden Kosten tragen. Wir hatten je-
doch - Kollegin Meyer hat es ausgeführt - mit der
einschränkenden Formulierung „bei wesentlichen
Mehrbelastungen“ große Schwierigkeiten gehabt.
Was sind denn die wesentlichen Mehrbelastungen
für die Kommunen, wenn erst dann die Finanzierung
übernommen werden soll? Wir fordern daher in un-
serem Abänderungsantrag stattdessen das strikte
Konnexitäts-Prinzip.

Zwar wurde durch die nun sehr kurzfristige Vorlage
des Konnexitätsausführungsgesetzes der Begriff der
wesentlichen Mehrbelastung konkretisiert, das heißt
also nach unserem Änderungsantrag. Wenn die ge-
schätzten Mehrbelastungen der betroffenen Kom-
munen im Durchschnitt 25 Cent pro Einwohner über-
schritten würden, wären dies bei einer 15.000-Ein-
wohner-Kommune 3.750 Euro. Das ist eben auch
nicht fair, liebe Kollegin Meyer. Es gibt viele Kommu-
nen im Saarland, wo die Kämmerer zu schwitzen
beginnen, wenn sie überlegen, wo sie dieses Geld
noch streichen sollen. Daher sind wir der Meinung,
dass angesichts der verheerenden finanziellen Lage
der saarländischen Kommunen eine vollständige
Kostenerstattung erfolgen muss!

Wir möchten jedoch noch die Stellungnahmen des
Landkreistages und des Städte- und Gemeindeta-
ges im Ausschuss abwarten und sind gespannt auf
die Ausführungen. Unser Fazit lautet: Wir werden

Landtag des Saarlandes - 15. Wahlperiode - 50. Sitzung am 13. Juli 2016

(Abg. Blatt (SPD))

4364



den Gesetzentwurf der Großen Koalition zur Ände-
rung der Verfassung und des Kommunalselbstver-
waltungsgesetzes ablehnen. Beim Änderungsantrag
der Piraten enthalten wir uns. - Danke schön.

(Beifall von der LINKEN.)

Präsident Meiser:
Das Wort für die SPD-Landtagsfraktion hat Herr Ab-
geordneter Dr. Magnus Jung.

Abg. Dr. Jung (SPD):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Heute ist
ein guter Tag für die Kommunen im Saarland, denn
wir verändern in Zweiter und Dritter Lesung die Ver-
fassung des Saarlandes und führen ein striktes Kon-
nexitäts-Prinzip ein. Das bedeutet ganz einfach: Wer
bestellt, muss auch bezahlen. Wenn das Land per
Gesetz eine Aufgabe auf die Kommunen überträgt
oder bestehende Aufgaben per Gesetz oder Verord-
nung verändert, dann muss es die Kosten, die damit
bei den Kommunen verbunden sind, vollumfänglich
finanzieren. Damit wird heute eine langjährige For-
derung der Kommunen im Saarland erfüllt. Das
Land legt sich sozusagen selbst Fesseln an. Das ist
keine Kleinigkeit, sondern ist durchaus ein Meilen-
stein in der Zusammenarbeit zwischen Land und
Kommunen. Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren, es zeigt, dass wir Wort halten.

(Beifall von den Regierungsfraktionen.)

Wir haben nämlich vor etwas mehr als einem Jahr
mit den Kommunen im Saarland den Kommunalpakt
geschlossen. Wir haben damals versprochen, dass
wir dieses strikte Konnexitäts-Prinzip einführen. Wir
halten mit dem heutigen Antrag dieses Versprechen.
Ich will darauf hinweisen, dass das nicht die einzige
Maßnahme ist, mit der das Land auch im Rahmen
des Kommunalpaktes auf die Kommunen zugeht.
Wir werden auch weiterhin mit dem KELF in jedem
Jahr eine Menge Geld zur Verfügung stellen. Wir
werden die Entlastungen des Bundes weiterreichen.
Die Schlüsselmasse wird in jedem Jahr aufwachsen.
Im nächsten Jahr sind es 600 Millionen Euro beim
kommunalen Finanzausgleich. Das ist eine Rekord-
summe. Außerdem kommen wir mittlerweile in vie-
len Bereichen bei der interkommunalen Zusammen-
arbeit voran, auch mit Unterstützung des Landes.
Der Landkreis St. Wendel ist ein gutes Beispiel da-
für.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will am heutigen
Tag selbstbewusst sagen: Das ist auch für uns Sozi-
aldemokraten ein besonders schöner Erfolg, denn
wir waren immerhin die Ersten, die eine entspre-
chende Verfassungsänderung angestrebt haben.
Das haben wir erst im Frühjahr letzten Jahres auf
unserer Saarland-Klausur beschlossen. Wir freuen

uns, dass wir unseren Koalitionspartner davon über-
zeugen konnten. Damit konnten wir diesen Weg ge-
meinsam gehen. Als erfolgreiche Kommunalpartei,
wie man zuletzt in Marpingen und Mettlach sehen
konnte, sind uns natürlich die Interessen der Kom-
munen besonders wichtig. Deshalb freuen wir uns,
dass wir heute die Kommunen stärken können. Das
stärkt am Ende auch die Bürgerinnen und Bürger.

(Beifall von den Regierungsfraktionen.)

Wir als Koalitionsfraktionen haben in den Anhörun-
gen gut zugehört. Wir haben die Anregungen der
kommunalen Spitzenverbände in weiten Teilen auf-
gegriffen. Den Formulierungsentwurf der Verfas-
sungsänderung haben wir verändert. Wir sind sozu-
sagen eins zu eins bei NRW. Wir beteiligen die
Kommunen sozusagen mit Verfassungsrang an der
Kostenfolgeabschätzung.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir bleiben in ei-
nem Punkt auch auf der NRW-Linie. Das ist die Fra-
ge der Wesentlichkeit. Kollegin Meyer hat das gut
begründet. Wenn die Mehrkosten in einer kleinen
Kommune bei 2.500 Euro liegen - im Saarland sind
insgesamt vielleicht 20 Kommunen betroffen -, dann
reden wir über eine Summe von 100.000 Euro. Da-
für extra ein Gesetz zu machen, behindert vieles.
Die Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbän-
den, die wir vor dem Hintergrund des Ausführungs-
gesetzes geführt haben, lassen mich hoffen, dass
wir für diese Regelung auch bei den Kommunen
Verständnis finden werden.

Noch einige Bemerkungen zum Ausführungsgesetz.
Wir stellen sicher, dass die Kommunen frühzeitig be-
teiligt werden, damit sie die Möglichkeit haben,
einen Widerspruch einzulegen. Dann muss bezie-
hungsweise soll ein Gutachten angefordert werden,
damit abweichende Stellungnahmen der Kommu-
nen, wenn man sich nicht einigt, im Rahmen des
Gesetzgebungsverfahrens zwingend aufgenommen
werden müssen. Wir haben verabredet, dass ein
Ausgleich über gesetzliche Regelungen erfolgt. Und
- die Kollegin Meyer hat es schon gesagt - wir zei-
gen uns auch im weiteren Verfahren der Anhörung
noch offen für Anregungen. Wenn Gesetze von den
Fraktionen eingebracht werden und nicht von der
Regierung, dann fehlt sozusagen formal der erste
Durchlauf der externen Anhörung. Dann muss man
flexibel sein, wenn sich im Rahmen des Verfahrens
etwas ergibt.

Ich fasse zusammen: Mit dem heutigen Tag der Än-
derung der Verfassung und der Ersten Lesung des
Ausführungsgesetzes unterstreichen wir die gute
Partnerschaft zwischen Land und Kommunen. Wir
sitzen als Land und Kommunen in einem Boot, das
Land kämpft um seine Selbstständigkeit, die Kom-
munen kämpfen um ihre Handlungsfähigkeit. Das al-
les ist kein Selbstzweck, denn beides dient am Ende
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den Bürgerinnen und Bürgern, die eine funktionsfä-
hige öffentliche Verwaltung, eine Handlungsfähigkeit
von Staat und Kommunen im Saarland brauchen.
Das Konnexitätsprinzip ist ein guter Beitrag dazu,
ich bitte deshalb um Zustimmung. - Vielen Dank.

(Beifall von den Regierungsfraktionen.)

Präsident Meiser:
Das Wort hat für die Fraktion der PIRATEN Herr Ab-
geordneter Andreas Augustin.

Abg. Augustin (PIRATEN):
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Ich gehe zu Beginn nur kurz auf das Konne-
xitätsprinzip ein. Die Festschreibung des strikten
Konnexitätsprinzips ist für uns okay. Sie wäre noch
etwas besser, wenn sichergestellt wäre, dass Entla-
stungsmittel auch wirklich originär vom Land kämen
und sie nicht zum Beispiel beim kommunalen Fi-
nanzausgleich abgezwackt werden könnten, sodass
sie den Kommunen an anderer Stelle doch wieder
fehlen. Außerdem gehört zu einem Konnexitätsprin-
zip, das sich strikt nennt, auch, dass Mehrkosten ab
dem Zeitpunkt ihrer Entstehung übernommen wer-
den und nicht erst ab Ende einer Verhandlung dar-
über. Es ist vollkommen okay, darüber zu verhan-
deln, was übernommen wird und was nicht, aber in
dem Moment müssen die Kosten auch rückwirkend
übernommen werden und nicht erst ab dem Zeit-
punkt, wenn man sich geeinigt hat. Beiden Punkten
wird in unserem Abänderungsantrag Rechnung ge-
tragen.

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Jung (SPD).)

Damit komme ich dann aber auch schon zum deut-
lich schwerer wiegenden Thema, der Verfassungs-
änderung, der Fünf-Prozent-Hürde. Als Argument für
eine Fünf-Prozent-Hürde - unabhängig davon, ob sie
einfachgesetzlich oder in der Verfassung geregelt
wird - wird immer wieder angeführt, dass im Parla-
ment regierungsfähige Mehrheiten gesichert werden
müssen. Eine Zersplitterung des Parlaments mache
es schwieriger, eine Koalition zu bilden, die eine Re-
gierung tragen kann. Das sehen wir genauso, aller-
dings ist dieses auch das einzige belastbare Argu-
ment und gilt deshalb auch nur dort, wo das Parla-
ment tatsächlich eine Regierung tragen muss, also
im Land und im Bund, nicht auf kommunaler Ebene
und nicht in der EU. Dementsprechend sind wir auch
genau dort - auf Landes- und Bundesebene - für die
Fünf-Prozent-Hürde, auf den anderen Ebenen aber
nicht.

Heute reden wir darüber, die Fünf-Prozent-Hürde
auf Landesebene in die Verfassung zu schreiben.
Es wäre zunächst einmal, wenn man über Hürden
redet, durchaus auch sinnvoll, andere Hürden in Er-
wägung zu ziehen. Das machen wir uns in dem Mo-

ment schwerer, in dem wir die fünf Prozent konkret
in die Verfassung schreiben, statt einfach nur, dass
es eine Hürde geben soll. Es wäre zum Beispiel
auch plausibel zu sagen, dass man sicherstellen
will, dass Parteien immer in Fraktionsstärke in den
Landtag einziehen. Dann könnte man die Hürde et-
was niedriger ansetzen, hätte aber immer noch eine
Hürde. Dadurch, dass wir konkret fünf Prozent in die
Verfassung schreiben, verbauen wir uns das. Insbe-
sondere machen wir es zukünftigen Landtagen ex-
trem schwer, noch einmal von dem konkreten Wert
fünf Prozent wegzugehen. Wie gesagt, wir haben
nichts dagegen, dass es eine Hürde gibt, aber ob
fünf Prozent der Weisheit letzter Schluss ist, kann
wohl keiner beurteilen.

Abgesehen davon stellt sich das Problem, dass bei
jeder Hürde Stimmen verfallen. Sie verfallen in dem
Sinne, dass Leute Parteien wählen, die nachher
nicht im Landtag vertreten sind. In dem Moment, wo
ich eine Partei wähle, die nicht in den Landtag
kommt, stellt sich das Problem, dass ich auch ge-
nauso gut nicht hätte wählen gehen können. Das Er-
gebnis, der Effekt auf die Zusammensetzung des
Landtags, die Mehrheiten im Landtag, ist derselbe,
ob ich eine Partei wähle, die nicht reinkommt, oder
ob ich gar nicht wählen gehe. Das ist nicht gerade
motivierend.

Dementsprechend sind wir für ein anderes Modell.
Wir hatten in der Vergangenheit bereits mehrfach
das Modell mit Alternativstimme gefordert, dass es
also zusätzlich zur bisherigen Stimme eine Alterna-
tivstimme gibt. Mit der Primärstimme, wie es sie jetzt
schon gibt, wählt man die Partei, die man tatsächlich
bevorzugt, hat aber für den Fall, dass diese Partei
nicht in den Landtag kommt, mit der Alternativstim-
me immer noch die Möglichkeit, Einfluss auf die Zu-
sammensetzung und Mehrheiten im Parlament zu
nehmen.

Heute gibt es eben nicht das Konzept korrespondie-
render Gesetzesanträge, deshalb haben wir das
nicht wieder gebracht. Trotzdem ist zu sagen, dass
wir gegen die Festschreibung der Fünf-Prozent-Hür-
de in der Verfassung sind, auch das ist bei uns ent-
sprechend im Abänderungsantrag noch einmal mit
drin.

Meine Zeit geht schon zu Ende, dementsprechend
bitten wir um Zustimmung zu unserem Abände-
rungsantrag. Ohne Annahme unseres Abänderungs-
antrags können wir dem Gesetz nicht zustimmen, da
wir die Verankerung der Fünf-Prozent-Hürde in der
Verfassung ablehnen. - Ich danke Ihnen für die Auf-
merksamkeit.

(Beifall von den PIRATEN.)
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Präsident Meiser:
Das Wort hat für die Fraktion B 90/GRÜNE Herr Ab-
geordneter Klaus Kessler.

Abg. Kessler (B 90/GRÜNE):
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zuerst zur
Fünf-Prozent-Hürde: Der Verfassungsgerichtshof
des Saarlandes hat dem Landtag in drei Entschei-
dungen, 2011, 2012 und 2013, aufgegeben, sich mit
dem Landtagswahlrecht zu befassen und hierbei die
Beibehaltung der Fünf-Prozent-Hürde erneut zu prü-
fen und auch zu beantworten. Die Fünf-Prozent-Hür-
de ist bislang nur einfachgesetzlich in § 38 des Lan-
deswahlrechts geregelt. Jetzt soll sie Verfassungs-
rang bekommen. So weit zum Sachverhalt.

Aus demokratietheoretischen und auch wahlrechtli-
chen Überlegungen ist eine Zugangshürde wie bei-
spielsweise fünf Prozent aus unserer Sicht durchaus
problematisch. Durch diese Hürde wird der Erfolgs-
wert einer Wählerstimme ungleich behandelt, je
nachdem, ob es eine Partei über die Fünf-Prozent-
Hürde schafft oder nicht. Bei der letzten Landtags-
wahl im Saarland waren das immerhin 26.987 gülti-
ge Stimmen, das waren 5,6 Prozent, die ohne Erfolg
geblieben sind. Das entspricht in etwa der Ein-
wohnerzahl - ich habe es jetzt ein wenig erhöht - der
Kreisstadt St. Wendel.

Eigentlich steht eine solche Einschränkung im Wi-
derspruch zum Grundsatz der Chancengleichheit für
alle nicht verbotenen Parteien. Diese Chancen-
gleichheit ergibt sich aus Artikel 21 des Grundge-
setzes. Und trotzdem, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, ist diese Fünf-Prozent-Hürde seit vielen Jahr-
zehnten ausnahmslos in den Wahlgesetzen der Län-
der und des Bundes enthalten. Wir GRÜNEN mei-
nen, das ist auch gut so. Es gibt dafür rechtlich trag-
fähige Gründe. Es geht nämlich auch darum, durch
eine Einschränkung der Gleichheit der Wahl eine
sinnvolle Regelung für - ich wiederhole es noch ein-
mal - stabile Regierungsverhältnisse zu schaffen.
Diese Regelung halten wir für stichhaltig und über-
zeugend, denn mit der Abschaffung der Fünf-Pro-
zent-Hürde würde der Einzug kleiner und auch klein-
ster Parteien ins Parlament begünstigt. Viele dieser
Parteien sind ihrem Wesen nach überwiegend Parti-
kularinteressen verpflichtet. Ihnen fehlt häufig auch
eine auf das Gesamtwohl der Gesellschaft ausge-
richtete Programmatik. Damit würde die Bildung und
Aufrechterhaltung einer politischen Mehrheit im Par-
lament als Grundlage einer funktionsfähigen Regie-
rung erheblich erschwert.

Eine Regierung ist unserer Meinung nach der Wah-
rung und Förderung des gesellschaftlichen Gemein-
wohls zwingend verpflichtet. Wenn allerdings durch
den Einzug vieler kleiner Parteien durch den Wegfall
der Fünf-Prozent-Hürde rein rechnerisch nur noch

eine Große Koalition über eine stabile Mehrheit im
Parlament verfügt, dann kann das langfristig auch
nicht in unserem Sinne sein. Das parlamentarische
System lebt natürlich auch vom Wechsel der politi-
schen Mehrheiten. Demokratie soll - so ist es in der
Verfassung angelegt - nur eine Herrschaft auf Zeit
sein und das ist unserer Auffassung nach gut und
richtig so. Aus diesem Grund sind wir für die Beibe-
haltung der Fünf-Prozent-Hürde und auch für die
Festschreibung derselben in der Landesverfassung.

Zum Konnexitätsprinzip. Der Grundsatz - es ist ge-
sagt worden - lautet: Wer bestellt, bezahlt. Auch das
ist richtig. Allerdings war das bislang nur auf Ge-
setze bezogen und bei einer Aufgabenübertragung
auf dem Verordnungswege müssen bisher keine
Mittel zur Kompensation an die kommunalen Gliede-
rungen geleistet werden. Das soll jetzt geändert wer-
den. Wir unterstützen die Einführung des strikten
Konnexitätsprinzips in der Landesverfassung. Vor-
bild ist das Land Nordrhein-Westfalen. Wir erkennen
an, dass durch den Abänderungsantrag der Großen
Koalition auch Fehler und Lücken in dem ursprüngli-
chen Entwurf beseitigt werden. Dem werden wir zu-
stimmen. Wir werden diesem Gesetz und dem Ab-
änderungsantrag des Ausschusses insgesamt zu-
stimmen. Beim Ausführungsgesetz zur Konnexität
wollen wir noch die Anhörung abwarten. Deshalb
enthalten wir uns beim Ausführungsgesetz. Allen an-
deren Gesetzen, insbesondere zur Änderung der
Verfassung, stimmen wir GRÜNE zu. - Vielen Dank
für die Aufmerksamkeit.

(Beifall von B 90/GRÜNE und bei den Regie-
rungsfraktionen.)

Präsident Meiser:
Das Wort hat für die SPD-Landtagsfraktion Frau Ab-
geordnete Petra Berg.

Abg. Berg (SPD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr verehrten
Damen und Herren! Ich möchte kurz auf die Sperr-
klausel eingehen, die wir heute in der Verfassung
verankern möchten. Vorweg möchte ich meiner Ver-
wunderung Ausdruck verleihen. Gestern hat man
sich auf Oppositionsseite erstaunt darüber gezeigt,
dass die Sperrklausel mit diesem Gesetzentwurf in
der Verfassung festgeschrieben und verankert wer-
den soll. Dazu möchte ich auch hier im Hause klar-
stellen: Dieser Gesetzentwurf stammt vom 07. Okto-
ber 2015. Er wurde in Erster Lesung beraten und
von allen Fraktionen damals schon debattiert. Mit-
nichten wurde diese Sperrklausel jetzt quasi von hin-
ten in einen Gesetzentwurf gepackt. Das ist ganz
und gar nicht der Fall. Wir sind offen damit umge-
gangen. Uns ist es auch wichtig, der Sperrklausel
heute diese Zeit zu widmen.

(Beifall von den Regierungsfraktionen.)
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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie
mich kurz auf zwei Aspekte eingehen, die für die
Sperrklausel von evidenter Bedeutung sind. Der er-
ste Aspekt ist der Erhalt der Funktionsfähigkeit des
Parlamentes als Fundament unserer Demokratie.
Auch dieser Aspekt ist ein gewichtiges Argument zur
Festschreibung in der Verfassung. Denn Wahlen al-
leine machen noch keine Demokratie. Freie und
gleiche Wahlen sind sehr wohl Grundpfeiler unserer
Demokratie, aber niemals Selbstzweck, sondern sie
haben immer das Ziel, funktions- und arbeitsfähige
Volksvertretungen hervorzubringen, Volksvertretun-
gen, die in der Lage sind, verlässliche Mehrheiten
für stabile und handlungsfähige Regierungen zu
schaffen, Volksvertretungen, die in der Lage sind,
Entscheidung zu treffen und Regierungen zu kon-
trollieren und zu lenken, und Volksvertretungen, die
sich ihrer Bedeutung und Verantwortung im System
der parlamentarischen Demokratie bewusst sind.

Meine Damen und Herren, es besteht die Gefahr,
dass dem nicht so ist, wenn wir Partikularinteressen
in unserem Parlament abbilden. Hierzu hat auch
schon Herr Kessler Ausführungen gemacht. Das
würde das parlamentarische Arbeiten im Sinne der
Mehrheit der Bevölkerung behindern. Die Sperrklau-
sel, die das demokratische Prinzip der Gleichheit der
Wahl einschränkt, ist das unverzichtbare Korrektiv
zur Wahrung der Demokratie. Sie wissen, der
Grundsatz der Gleichheit der Wahl hat Verfassungs-
rang. Die Sperrklausel ist die Schranke, die sich die
Demokratie selbst auferlegen muss, um als System
zu funktionieren. Der Verzicht auf diese Sperrklausel
würde die Demokratie nicht stärken, sondern schwä-
chen. Es ist unser aller Aufgabe und es liegt in unse-
rer Verantwortung, unsere Demokratie stark zu ma-
chen und stark zu erhalten, insbesondere für unser
Saarland.

Es kommt nämlich ein weiterer Aspekt hinzu: Das
Saarland ist Haushaltsnotlageland. Wir müssen die
Schuldenbremse und den Konsolidierungspfad ein-
halten. Es gibt außerdem schwierige Bund-Länder-
Finanzverhandlungen. All dieses muss mit einem
starken Parlament durchgeführt werden, mit starken
Entscheidern im Land. Dem dient die Sperrklausel.

Ein weiterer Punkt ist die Politikverdrossenheit. Eine
Zersplitterung des Parlaments birgt die Gefahr, dass
dauerhaft stabile Koalitionen verhindert werden.
Wechselnde Koalitionen sind ein Mittel der Demo-
kratie, aber auch sie müssen stabile Mehrheitsver-
hältnisse darstellen, um handlungsfähig zu sein und
für die Menschen im Land Fortschritte zu erreichen.
Sonst wächst das Desinteresse in der Bevölkerung
und damit die Politikverdrossenheit und die Hinwen-
dung zu Extremen. Auch das ist nicht im Sinne einer
starken Demokratie.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, künftige
Parlamente müssen in der Lage sein, einen starken

demokratischen Konsens gegen Gruppierungen zu
bilden, die unsere Demokratie gefährden. Wir haben
hierauf einen Eid geleistet. Warum sollen wir die
Sperrklausel in der Verfassung verankern? - Ganz
einfach: Sie hat Verfassungsrang, weil sie die Funk-
tionsfähigkeit des Parlamentes sichert. Diese Siche-
rung muss als Korrektiv zur Wahlrechtsgleichheit
vorhanden sein. Das Bundesverfassungsgericht hat
festgestellt und es für legitim erachtet, dass der
Funktionsfähigkeit des Parlamentes der höhere Wert
gegenüber der Wahlgleichheit eingeräumt wird. Des-
halb muss unserer Ansicht nach der Sperrklausel
Verfassungsrang gebühren. Sie muss in der Verfas-
sung festgeschrieben werden. Es sind zwei Güter
abzuwägen, die Wahlrechtsgleichheit auf der einen
Seite, die Sperrklausel und die Funktionsfähigkeit
auf der anderen Seite. Die Sperrklausel muss also in
die Verfassung.

Meine Damen und Herren, die Verfassung ist unser
höchstes Normgefüge im Land. Es ist das Normge-
füge, das für alle Bürgerinnen und Bürger klar, deut-
lich und transparent ist. Hier ist die Sperrklausel of-
fen für alle normiert. Das ist gut so. Die Verfassung
sichert Kontinuität und der Bestand der Sperrklausel
im Verfassungsrang ist im Sinne einer starken De-
mokratie, im Sinne einer unverführbaren Demokra-
tie. Deshalb werben wir auch um Zustimmung für
diesen Gesetzentwurf. - Vielen Dank.

(Beifall von den Regierungsfraktionen.)

Präsident Meiser:
Das Wort hat für die Landesregierung Herr Minister
Klaus Bouillon.

Minister Bouillon:
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Auch ich
bitte Sie um Zustimmung zu diesem Gesetz, speziell
was die Konnexität angeht. Ich kann mich erinnern,
dass es einmal zwei Bürgermeister und einen Minis-
terpräsidenten gab, der hier anwesend ist. Der eine
Bürgermeister ist mittlerweile Landtagspräsident, der
andere Bürgermeister steht am Rednerpult. Wir ha-
ben vor 26 oder 27 Jahren vehement für die Einfüh-
rung des Konnexitätsprinzips gestritten. Wir haben
sogar ein Gutachten bei Professor Schoch in Frei-
burg eingeholt. Wir haben es aber nicht hingekriegt.
Das hatte verschiedene Gründe: Einmal war die po-
litische Landschaft noch nicht so weit, zum anderen
wurde einer der drei Mitstreiter - die Bemerkung sei
gestattet - anschließend Innenminister. Da war ich
dann als Bürgermeister allein.

(Heiterkeit und Lachen.)

Ja, man muss auch Geschichtsbewältigung betrei-
ben. Das ist wahr.

(Zurufe.)
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Ach, ich habe es ja überstanden. - Ich denke, es ist
ein schöner Tag für die Bürgermeister. Es war wich-
tig, sich 25 Jahre für eine gute Sache eingesetzt zu
haben. Es ist ein schöner Tag für uns alle, auch für
das Parlament. - Ich bitte um Ihre Zustimmung.

(Beifall von den Regierungsfraktionen.)

Präsident Meiser:
Vielen Dank. - Eigentlich müsste ich jetzt eine per-
sönliche Erklärung abgeben, aber ich verzichte dar-
auf. Es würde für die Kollegen Lafontaine und Bouil-
lon nicht gut aussehen.

(Erneut Heiterkeit und Lachen.)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich schließe die
Aussprache.

Es wird vorgeschlagen, den Entwurf des Konnexi-
tätsausführungsgesetzes Drucksache 15/1898 zur
weiteren Beratung an den Ausschuss für Inneres
und Sport zu überweisen. Wir kommen zur Abstim-
mung. Wer für die Annahme der Drucksache
15/1898 in Erster Lesung unter gleichzeitiger Über-
weisung an den Ausschuss für Inneres und Sport ist,
den bitte ich, eine Hand zu erheben. - Danke. - Ge-
genprobe? - Enthaltungen? - Dann stelle ich fest,
dass der Gesetzentwurf Drucksache 15/1898 in Er-
ster Lesung einstimmig angenommen ist. Zuge-
stimmt haben die Fraktionen von CDU und SPD,
enthalten haben sich die Fraktionen DIE LINKE, PI-
RATEN und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

Wir kommen zur Abstimmung über den Entwurf der
Verfassungs- und KSVG-Änderung Drucksache
15/1537 in Zweiter und Dritter Lesung. Der Aus-
schuss für Justiz, Verfassungs- und Rechtsfragen
sowie Wahlprüfung hat mit der Drucksache 15/1879
einen Abänderungsantrag zum Gesetzentwurf ein-
gebracht. Wir kommen zur Abstimmung über diesen
Abänderungsantrag. Wer für die Annahme des Ab-
änderungsantrages Drucksache 15/1879 ist, den bit-
te ich, eine Hand zu erheben. - Danke. - Wer ist da-
gegen? - Wer enthält sich? - Dann stelle ich fest,
dass der Abänderungsantrag Drucksache 15/1879
mit Stimmenmehrheit angenommen ist. Zugestimmt
haben die Fraktionen von CDU, SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN, dagegen gestimmt hat die
Fraktion DIE LINKE, enthalten hat sich die Fraktion
der PIRATEN.

Die DIE LINKE-Landtagsfraktion hat mit der Druck-
sache 15/1905 einen Abänderungsantrag zu dem
Gesetzentwurf eingebracht. Wir kommen zur Ab-
stimmung über diesen Abänderungsantrag. Wer für
die Annahme des Abänderungsantrages Drucksa-
che 15/1905 ist, den bitte ich, eine Hand zu erhe-
ben. - Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - Dann
stelle ich fest, dass der Abänderungsantrag Druck-
sache 15/1905 mit Stimmenmehrheit abgelehnt ist.

Zugestimmt hat die Fraktion DIE LINKE, dagegen
gestimmt haben die Fraktionen von CDU, SPD und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, enthalten hat sich die
Fraktion der PIRATEN.

Die PIRATEN-Landtagsfraktion hat mit der Drucksa-
che 15/1903 ebenfalls einen Abänderungsantrag zu
dem Gesetzentwurf eingebracht. Wir kommen zur
Abstimmung. - Wer für die Annahme des Abände-
rungsantrages Drucksache 15/1903 ist, den bitte ich,
eine Hand zu erheben. - Wer ist dagegen? - Wer
enthält sich? - Dann stelle ich fest, dass der Abän-
derungsantrag Drucksache15/1903 mit Stimmen-
mehrheit abgelehnt ist. Zugestimmt hat die Fraktion
der PIRATEN, dagegen gestimmt haben die Fraktio-
nen von CDU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN, enthalten hat sich die Fraktion DIE LINKE.

Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzent-
wurf Drucksache 15/1537. Wer für die Annahme des
Gesetzentwurfs Drucksache 15/1537 in Zweiter Le-
sung unter Berücksichtigung des angenommenen
Abänderungsantrages ist, den bitte ich, eine Hand
zu erheben. - Danke. Wer ist dagegen? - Wer ent-
hält sich? - Dann stelle ich fest, dass der Gesetzent-
wurf 15/1537 mit Stimmenmehrheit angenommen
ist. Zugestimmt haben die Fraktionen von CDU und
SPD sowie BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, dagegen
gestimmt haben die Fraktionen DIE LINKE und die
PIRATEN.

In der heutigen Sitzung soll auch die Dritte Lesung
durchgeführt werden. Nach § 33 Abs. 3 GO dürfen
die zur Verabschiedung einer Gesetzesvorlage er-
forderlichen Lesungen nicht in einer Sitzung und
nicht am selben Tag stattfinden. Abweichungen von
dieser Vorschrift kann der Landtag gemäß § 57
Landtagsgesetz in Verbindung mit § 33 Abs. 3 GO
mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden Abgeordne-
ten im Einzelfall beschließen.

Wir kommen zur Abstimmung. Wer dafür ist, dass in
der heutigen Sitzung die Dritte Lesung des Gesetz-
entwurfs durchgeführt wird, den bitte ich um ein
Handzeichen. - Wer ist dagegen? - Wer enthält
sich? - Ich stelle fest, dass alle Fraktionen dafür ge-
stimmt haben mit Ausnahme der PIRATEN. Damit
ist die erforderliche Zweidrittelmehrheit erreicht, der
Gesetzentwurf wird in der heutigen Sitzung in Dritter
Lesung beraten.

Wir kommen zur Dritten Lesung des Gesetzes zur
Änderung der Verfassung des Saarlandes und des
Kommunalselbstverwaltungsgesetzes. Ich eröffne
die Aussprache. - Wortmeldungen sind nicht einge-
gangen. Ich schließe die Aussprache.

Nach § 69 Abs. 1 des Gesetzes über den Landtag
des Saarlandes muss über verfassungsändernde
Gesetze in Dritter Lesung namentlich abgestimmt
werden. Ich darf den Schriftführer Herrn Abgeordne-
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1 Das Ergebnis der namentlichen Abstimmung liegt als Anlage bei

ten Augustin bitten, die Namen der Abgeordneten
aufzurufen.

(Namentliche Abstimmung)1

(Die Schriftführer rufen die Namen der Abgeord-
neten auf.)

Ich darf fragen, ob ein Mitglied des Hauses nicht
aufgerufen worden ist? - Das ist nicht der Fall. Dann
schließe ich die Stimmabgabe und bitte die Schrift-
führer, mir das Abstimmungsergebnis zu übermit-
teln.

(Die Schriftführer zählen die Stimmen aus.)

Nach Art. 101 Abs. 1 der Verfassung des Saarlan-
des ist für die Annahme dieses Gesetzes in Dritter
Lesung die Zweidrittelmehrheit der gesetzlichen
Zahl der Abgeordneten, also 34 Stimmen, erforder-
lich. Ich gebe das Ergebnis bekannt: Es sind 49
Stimmen abgegeben worden, davon 38 Ja-Stimmen,
11 Nein-Stimmen. Ich stelle fest, dass das Gesetz
mit der notwendigen Zweidrittelmehrheit in Dritter
Lesung angenommen ist.

(Beifall bei den Regierungsfraktionen.)
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